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TEIL I: BEGR¦NDUNG 

1 ANGABE DER RECHTSGRUNDLAGEN 

¶ Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I 

S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBl. 

2023 I Nr. 6) 

¶ Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 

(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 

(BGBl. 2023 I Nr. 176) 

¶ Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt 

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. I S. 1802) 

¶ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 

29.07.2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

08.12.2022 

¶ Niedersächsische Bauordnung (NBauO), i.d.F. der Bekanntmachung vom 

03.04.2012 (Nds. GVBl. 2012 S. 46), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Geset-

zes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 578) 

¶ Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), i.d.F. der Bekannt-

machung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. 2010 S. 576), zuletzt geändert durch Ar-

tikel 2 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 588) 

¶ Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) vom 20.05.2020 (BGBl. I S. 1041), zu-

letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 08.12.2022 (BGBl. I S. 2234) 

2 ERFORDERNIS DER PLANAUFSTELLUNG / VERFAHREN 

Das Plangebiet liegt östlich der Wiesenstraße und westlich der Süderstraße im Geltungs-

bereich des Bebauungsplan Nr. 63 ĂSondergebiet Goethestraße-Südñ. Innerhalb des 

Geltungsbereiches der 1. Änderung des B-Plans Nr. 63 befindet sich ein ALDI-Lebens-

mitteldiscounter mit einer zulässigen Geschossfläche von 1.600 m². Die Verkaufsfläche 

beträgt derzeit ca. 860 m². 

Um eine zeitgemäße Verkaufsflächenausstattung für einen Lebensmitteldiscounter rea-

lisieren zu können, beabsichtigt der Eigentümer das vorhandene Gebäude umzubauen 

und zu erweitern, um eine Verkaufsfläche von rd. 1.105 m² realisieren zu können. 

Dadurch soll ein moderner und attraktiver Marktauftritt innerhalb des zentralen Versor-

gungsbereiches der Stadt Visselhövede sichergestellt werden. Gleichzeitig soll die Ge-

bäudetechnik auf einen aktuelles, energiesparendes Energiekonzept umgestellt werden, 

bei dem z.B. die Nutzung erneuerbarer Energien (Photovoltaik zur Selbstversorgung) 

und effiziente Wärmerückgewinnungskonzepte insbesondere im Bereich der Kühltech-

nik vorgesehen werden. 

Um die städtebauliche Ordnung innerhalb des Plangebietes und den angrenzenden Be-

reichen gem. § 1 (3) BauGB sicherzustellen, sollen durch die Änderung des Bebauungs-

planes insbesondere die Art und das Maß der baulichen Nutzung mit einer Festlegung 

der zulässigen Einzelhandelsnutzungen, die überbaubaren Grundstücksflächen und die 

verkehrliche Erschließung sowie grünordnerische Belange verbindlich geregelt werden.  
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Die Änderung des Bebauungsplanes wird im Regelverfahren durchgeführt. Es wird eine 

Umweltprüfung durchgeführt, deren Ergebnisse im Umweltbericht gem. § 2a Satz 1 Nr. 

2 BauGB dargestellt werden. Darüber hinaus wird die naturschutzrechtliche Eingriffsre-

gelung gem. § 1a (3) BauGB angewandt und der naturschutzfachliche Wert des Plange-

bietes vor und nach Realisierung der Planung gegenübergestellt.  

3 LAGE IM RAUM / BESTAND 

3.1 Räumlicher Geltungsbereich 

Das Plangebiet umfasst das Flurstück 216/6 der Flur 2 in der Gemarkung Visselhövede. 

Die Größe des Planbereiches umfasst eine Fläche von 4.396 m². Der räumliche Gel-

tungsbereich des Bebauungsplanes ist in der Planzeichnung (Teil A) verbindlich festge-

setzt. Darstellungen außerhalb des Geltungsbereiches haben nur nachrichtlichen Cha-

rakter. 

3.2 Zustand des Plangebietes 

Das Plangebiet wird gegenwärtig bereits als Einzelhandelsstandort genutzt. Im Süden 

des Plangebietes befindet sich das Marktgebäude mit 860 m² Verkaufsfläche, an das 

sich östlich und nördlich die erforderlichen Pkw-Stellplätze anschließen. Die verkehrliche 

Erschließung für den Pkw-Verkehr und die Lkw-Anlieferung erfolgt über die vorhandene 

Zufahrt an der ĂS¿derstraÇeñ. 

In räumlicher Nähe befinden sich weitere Einzelhandelsbetriebe wie etwa der Combi 

Verbrauchermarkt im Norden und eine Drogerie (Rossmann) im Süden. Dabei findet in-

nerhalb dieses zentralen Versorgungsbereiches teilweise eine gemeinsame Nutzung 

auch von öffentlichen Pkw-Stellplätzen statt. 

Im Plangebiet befinden sich einige, wenige Gehölze südlich des Bestandsgebäudes und 

am östlichen Rand als Abgrenzung zur Süderstraße. 

 

Abbildung 1: Lage des Plangebietes, Luftbild (Luftbild: NIBIS Kartenserver)  
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3.3 Immissionen / Altlasten 

Innerhalb des Plangebietes ist ein Vorkommen von Altlasten nicht bekannt.  

Vom Plangebiet selbst gehen Emissionen insbesondere in Form von Schall durch die 

motorisierten Kundenverkehre und die Lieferverkehre aus. Darüber hinaus gehen auch 

von den Lüftungs- und Klimaaggregaten des Hauptgebäudes Emissionen aus, die auf 

die benachbarten, schutzbedürftigen Wohn- und Mischnutzungen einwirken. 

Um die schalltechnischen Wirkungen des geplanten Vorhabens mit der Erweiterung der 

Verkaufsflächen und deren Auswirkungen auf die nächstgelegenen immissionssensiblen 

Wohnnutzungen beurteilen zu können, wurde eine schalltechnische Untersuchung 

erstellt1, die zusammenfassend zu den Ergebnis kommt, dass die maßgeblichen 

Immissionsrichtwerte der TA-Lärm an den nächstgelegenen Wohnnutzungen durch den 

mit der Planung hervorgerufenen Pkw- und Lieferverkehr am Tage (6 bis 22 Uhr) 

eingehalten werden. Auch eine Sonntagsanlieferung mit Lkw zur Tageszeit hält die 

Immissionsrichtwerte ein. 

Lediglich in der Nachtzeit (22- 6 Uhr) führt eine Nachtanlieferung mit Lkw zu einer 

Überschreitung, so dass diese auszuschließen ist. Unproblematisch ist eine 

Nachtanlieferung mit einem Kleintransporter. 

In der Untersuchung wurde zusätzlich auch die Nutzung von öffentlichen Pkw-

Stellplätzen vor dem Marktgebäude und auch zu- und abfließende Verkehre zur 

Wiesenstraße berücksichtigt, da auf Grund der Durchgängigkeit des 

Einzelhandelsstandortes solche Verkehrsbeziehungen und Parkvorgänge auch durch 

Nutzer und Nutzerinnen des ALDI-Marktes nicht ausgeschlossen werden können. 

Insofern wird hier im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung von einer 

ungünstigeren Situation ausgegangen.  

 
1 Lärmschutzgutachten zur Erweiterung eines Aldi-Marktes ï Büro für Lärmschutz Dipl.-Ing. A. 

Jacobs, Papenburg, 21.06.2023 
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Abbildung 2: Digitalisierungsplan der schalltechnischen Untersuchung, maßgebliche Im-

missionsorte (Quelle: Büro für Lärmschutz Jacobs) 

  


























































